
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 1. Juni 2021  

 
 Nr. 2021/740  

Edition 8, 8005 Zürich: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die Buchproduktion 
«Hoppala, das Huppala» von Thomas Brunnschweiler 
  

1. Erwägungen 

Die Edition 8, Zürich, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die Buchproduktion 
«Hoppala, das Huppala» von Thomas Brunnschweiler. Den Ausdruck Hoppala kennen wir noch. 
Doch wer weiss, was ein Huppala ist? «Hoppala, das Huppala» ist ein alphabetisch aufgebautes 
Lesevergnügen zum Schmökern und Schnuppern. Die Reise geht von Anagrammen über Euphe-
mismen, Formgedichte, identische Reime, Kalauer und Limericks bis zu Nonsenspoesie, Rätseln, 
Schüttelreimen und Zoologiepoetischem. Die Sammlung soll intelligente Unterhaltung für neu-
gierige und humoraffine Zeitgenossinnen und Zeitgenossen sein. Das ca. 176 Seiten umfassende 
Werk soll im September 2021 in einer Auflage von 800 Exemplaren erscheinen. Es ist ein Ge-
samtaufwand in der Höhe von Fr. 12'156.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der Edition 8, Zürich, ist an die Buchproduktion «Hoppala, das Huppala» von Thomas 
Brunnschweiler ein Druckkostenbeitrag von Fr. 1'600.00 aus dem Swisslos-Fonds 
zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des 
Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des 
Logos ist unter sokultur.ch abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt von 
5 Belegexemplaren (Lieferung an das Amt für Kultur und Sport, Schloss Waldegg 1, 
4532 Feldbrunnen) sowie einer Rechnung mit Einzahlungsschein zulasten des Kontos 
Swisslos-Fonds (Auftrag 82517) anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds (3) mz/009238 
Amt für Kultur und Sport (10) 
Edition 8, Verena Stettler, Quellenstrasse 25, 8005 Zürich 


